
Stimmung des Sicherheitsrats (China und 
Irak enthielten sich einer Stellungnahme, 
wie sie es in allen UN-militärischen An
gelegenheiten des Nahen Ostens tun) zum 
Chefkoordinator der drei militärischen 
Organisationen der Vereinten Nationen im 
Nahen Osten mit Wirkung vom 20.August 
1975 ernannt worden (UN-Doc.A/11808). 
Diese Organisationen sind: Die Waffen
stillstandsüberwachungsorganisation (Unit
ed Nations Truce Supervision Organisa
tion, UNTSO), die Friedenstruppe der Ver
einten Nationen auf dem Sinai (United 
Nations Emergency Force, UNEF) und die 
Truppe der Vereinten Nationen zur Beob
achtung des Entflechtungsabkommens auf 
den Golanhöhen (United Nations Disenga
gement Observer Force, UNDOF). Siilas-
vuo war bisher Chef von UNEF; als sol
cher leitete er am berühmten Kilometer
stein 101 der Straße Kairo—Suez die Un
terzeichnung des ersten Sinai-Abkommens 
zwischen Israel und Ägypten nach dem 
Oktoberkrieg 1973. Sein Nachfolger in der 
Führung der UNEF wird Generalmajor 
Bengt Liljestrand (Schweden), bisheriger 
Stabschef der UNTSO, dessen Funktionen 
gegenwärtig Oberst Patrick Hogan ausübt. 
Generalmajor Hannes Philipp ist erst 
kürzlich zum Chef von UNDOF ernannt 
worden. — Siilasvuo, der außer seinem 
früheren Posten als UNEF-Kommandeur 
schon gewisse leitende Funktionen bei der 
Militärischen Arbeitsgruppe der Genfer 
Friedenskonferenz für den Nahen Osten 
gehabt hatte, behält diese Aufgabe bei, 
und er ist weiter verantwortlich für die Ver
bindung zu allen Parteien in Angelegen
heiten, die die friedenssichernden Opera
tionen der Vereinten Nationen im Nahen 
Osten betreffen. — Der Umorganisation 
der militärischen Spitze der UNO-Kontin-
gente und den Personalveränderungen lie
gen Überlegungen des UN-Generalsekre
tärs nach größerer Geschlossenheit und 
besserer Koordination zugrunde. UNTSO, 
UNEF und UNDOF sind hinsichtlich ihres 
Ursprungs und ihrer Aufgaben verschie
den. So ist UNTSO bereits nach dem er
sten Israelisch-Arabischen Krieg 1948/49 
eingesetzt worden. Es sei nach Auffassung 
des Generalsekretärs unzweckmäßig, die 
drei Organisationen zusammenzulegen, je
doch bringe es allen beteiligten Ländern, 
einschließlich solchen, die Truppen stellen, 
und den Vereinten Nationen Vorteile, wenn 
ein höherer Grad von Koordinierung zwi
schen den drei militärischen Organisatio
nen der Vereinten Nationen erreicht werde, 
mindestens auf dem Gebiet der militäri
schen Verwaltung, des Nachschubwesens 
und der Logistik. Siilasvuo wird für einen 
kleinen Stab die vorhandenen Einrichtun
gen, Nachrichtenverbindungen und Unter
bringungsmöglichkeiten der UNTSO in Je
rusalem voll benutzen können. Red 

Kernwaffenfreie Zone Südpazifik (60) 

Fidschi und Neuseeland haben am 15.Au- 
gust1975 den Antrag gestellt, der 30.Ge
neralversammlung den Tagesordnungs
punkt kernwaffenfreie Zone Südpazifik< 
vorzulegen (UN-Doc.A/10192). In dem er
läuternden Memorandum weisen die An
tragsteller auf das bisher unbefriedigende 
Ergebnis hin, einen weltweiter, und tota
len Stopp aller Kernwaffenversuche zu er
reichen, die Weitergabe von Kernwaffen zu 

verhindern, Tests zu friedlichen Zwecken 
nur unter strenger internationaler Kon
trolle vorzunehmen und ganz allgemein 
das atomare Wettrüsten zu beenden. Es 
sei deshalb sinnvoll und nötig, wenigstens 
weitere regionale Vereinbarungen mit der 
gleichen Zielsetzung zu treffen. Vorbilder 
für diese Absicht seien der Antarktis-Ver
trag, demzufolge die Antarktis nur noch 
friedlichen Zwecken offenstehe, und der 
Vertrag von Tlatelolco, der ein ähnliches 
Ziel für Lateinamerika anstrebe und die
sem Ziel bedeutend näher gekommen sei. 
Auch seien von der Generalversammlung 
für andere Weltregionen Empfehlungen, 
kernwaffenfreie Zonen zu schaffen, ausge
sprochen worden. Auch UN-Generalsekre
tär Waldheim habe in der Einleitung zu 
seinem diesjährigen Tätigkeitsbericht (UN-
Doc.A/10001/Add.1) die Bedeutung von 
kernwaffenfreien Zonen als Mittel hervor
gehoben, die Sicherheit von Regionen zu 
verbesserp. Die Regierungschefs der im 
Südsee-Forum vertretenen unabhängigen 
und sich selbst regierenden Länder (Au
stralien, Neuseeland, Tonga, Nauru, Fid
schi, Cook-Inseln, Niue, Papua-Neuguinea, 
West-Samoa) hätten auf ihrer 6.Tagung 
am 3.Juli 1975 die Annahme einer Ent
schließung durch die Generalversammlung 
über die Errichtung einer kernwaffenfreien 
Zone im Südpazifik empfohlen. — Bereits 
auf einer früheren Tagung hat sich das 
Forum mit den französischen Kernwaffen
tests im Pazifik befaßt, deren radioaktiver 
Ausfall Länder der Region betroffen habe. 

Red 

Wirtschaft und Entwicklung 

7. Sondergeneralversammlung: Probleme der Zu
sammenarbeit von Industrie- und Entwicklungs
ländern (61) 

Die 7.Sondergeneralversammlung der Ver
einten Nationen über Probleme der Zusam
menarbeit von Industrie- und Entwicklungs
ländern stellt einen Wendepunkt in den 
Beziehungen der beiden Gruppen dar: Die 
Tagung, die vom 1. bis 16.September 1975 
im New Yorker UNO-Hauptquartier statt
fand, löste die Phase der Konfrontation, 
die vor allem die 6.Sondergeneralversamm-
lung vom April 1974 geprägt hatte, durch 
einen versachlichten Dialog ab. 

I. In der Sache einigten sich beide Grup
pen auf einen Kompromiß. Das Prinzip der 
Marktwirtschaft bleibt in der Abschlußreso
lution im Grundsatz unangetastet. Die Ent
wicklungsländer schwächten ihre Hauptfor
derungen beträchtlich ab, gaben ihre 
Grundsätze aber nicht auf. Das Ergebnis 
der 7.Sondergeneralversammlung liegt da
mit nicht in einer Neuen Weltwirtschafts
ordnung, wie sie von den Entwicklungs
ländern gefordert wird, sondern eher in 
einem Zugeständnis der westlichen Indu
strieländer, die >Armen< für die Mängel des 
bestehenden Systems zu kompensieren. 
Das ändert nichts an der Bedeutung des 
Resolutionspakets, das selbst ein Vertreter 
des linken Flügels der Entwicklungsländer, 
Algeriens Außenminister und Präsident der 
Sondergeneralversammlung, Bouteflika, als 
einen »Meilenstein progressiver Ideen« 
charakterisierte. Die westlichen Industrie
länder verstehen das Ergebnis der Sonder
vollversammlung als eine >Reform< ihrer 
Beziehungen zu den Entwicklungsländern, 

nicht als einen revolutionären Wandel des 
bestehenden Systems. Diese Auffassung 
wurde von der amerikanischen Delegation 
klar unterstrichen, als der US-Delegierte 
Meyrson nach der Verabschiedung des 
Resolutionswerks durch den Ad-hoc-Aus
schuß der Sondergeneralversammlung er
klärte, die USA akzeptierten keinerlei Im
plikation, nach der die Welt im Begriff sei, 
auf eine »Neue Internationale Wirtschafts
ordnung« überzugehen. 

II. Wenn im Zusammenhang mit der 7. Son
dergeneralversammlung fast ausschließlich 
nur von Entwicklungsländern oder West
lichen Industriestaaten die Rede ist, so 
hat das gute Gründe. Die sozialistischen 
Staaten des Comecon-Blocks haben auf 
der Sondergeneralversammlung eine ge
wisse Abseitsstellung bezogen. Der tsche
choslowakische UNO-Botschafter Smid gab 
dies indirekt zu, als er am Abschlußtag 
der Versammlung erklärte, die »ungünstige 
Lage« der Entwicklungsländer rühre vom 
Kolonialsystem her und sei durch den 
Neokolonialismus konserviert und ver
schlimmert worden. Aus diesen Gründen 
könnten die sozialistischen Staaten nicht 
in gleichem Maße Verantwortung für die 
Lage der Entwicklungsländer akzeptieren. 
Der tschechoslowakische Botschafter sprach 
ausdrücklich im Namen der Comecon-Län-
der. (Bundesaußenminister Hans-Dietrich 
Genscher hatte am 2. September in seiner 
Ansprache vor der Sondergeneralversamm
lung darauf hingewiesen, daß von den ge
samten Exporten der Entwicklungsländer 
nicht weniger als 75 vH ausschließlich von 
den OECD-Ländern absorbiert werden. 20 
vH verbleiben als Binnenaustausch zwi
schen den Entwicklungsländern, und ledig
lich 5 vH wandern in die Staatshandelslän
der.) 

So erklärt sich, daß die sozialistischen 
Staaten bei den Verhandlungen im Rah
men der Sondergeneralversammlung eher 
die Rolle passiver Zuschauer spielten. Die 
Verhandlungen selbst wurden vom Bot
schafter der Bundesrepublik Deutschland, 
von Wechmar, als »hart aber sachlich« be
zeichnet. Daß sie nicht ohne Schwierigkei
ten über die Bühne gingen, illustriert allein 
die Tatsache, daß die Sondergeneralver
sammlung nicht wie vorgesehen am ^ .Sep
tember beendet werden konnte. Sie mußte 
zweimal verlängert werden und endete 
schließlich nach nächtelangen Verhand
lungsrunden erst am 16.September, wenige 
Stunden vor Beginn der 30.Ordentlichen 
Generalversammlung. 

III. Das abschließende Resolutionswerk 
wurde im Konsensusverfahren ohne förm
liche Abstimmung verabschiedet. Es gab 
von seiten einiger westlicher Delegationen 
Einwände gegen einige Forderungen, aber 
nicht die massive Fülle westlicher >Disclai-
mer<, die den Konsensus der 6.Sonderge-
neralversammlung so fragwürdig erschie
nen ließen. Das Ergebnis der 7.Sonderge-
neralversammlung basiert zweifellos auf 
einer Synthese verschiedener Ausgangs
positionen, und der Konsensus trägt seinen 
Namen zu recht. 
Die Abschlußresolution 3362(S-VII) berührt 
alle sieben Hauptthemen der Sondergene
ralversammlung, die wiederum das Gene
ralthema Entwicklung und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zum Inhalt hatte: 
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